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Betr.: Sache Nr. COMP/M.5367 – BC Funds / SGB Group 
Anmeldung vom 21. Oktober 2008 gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
139/2004 des Rates
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Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union C 274, 29. Oktober 
2008, S. 19. 

Sehr geehrte Damen und/oder Herren, 

1. Am 21. Oktober 2008 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates bei der Kommission eingegangen. Danach ist 
Folgendes beabsichtigt: Die Private Beteiligungsfonds, BC Funds, die von CIE Management II 
Limited (CIEM) verwaltet und von der Beteiligungsberatung BC Partners Limited (UK) 
beraten werden, erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ratsverordnung 
die Kontrolle über die Gesamtheit von der Starkstrom Gerätebau GmbH (Deutschland) und 
ihrer Tochtergesellschaften (die SGB Gruppe) durch Aktienkauf. 

                                                 

1 ABl. L 24 vom 29.1.2004, S.1. 
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2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig: 

 – BC Funds, verwaltet von CIE Management II Limited: Private 
Beteiligungskapitalfonds mit Kapitalanlagen in unterschiedlichen Industrie- und 
Dienstleistungssektoren, vornehmlich in Europa. 

 – Die SGB Gruppe: Hersteller von Leistungs- und Verteilungstransformatoren mit 
Produktions-Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Malaysia. 

3. Nach Prüfung der Anmeldung ist die Kommission zu dem Schluss gelangt, dass das 
Vorhaben in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates und 
des Absatzes 5 Buchstabe b der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes 
Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates2 fällt.   

4. Aus den Gründen, die in der Mitteilung der Kommission über das vereinfachte Verfahren 
dargelegt sind, hat die Kommission entschieden, den Zusammenschluß für vereinbar mit 
dem Gemeinsamen Markt und mit dem EWR-Abkommen zu erklären. Diese Entscheidung 
beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates. 

Für die Kommission 

unterzeichnet 

Philip LOWE 
Generaldirektor 

                                                 

2  ABl. C 56 vom 05.3.2005, S.32. 
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